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Gebührenordnung 

Vollzeitschulformen 

Zusatzangebot Fachhochschulreife 

Gültig ab 01.08.2019 
 

 

Die Pädagogische Akademie Elisabethenstift gGmbH erhebt kein Schulgeld zur Finanzierung des 

vollzeitschulischen Unterrichts an seinen Schulen. Zur Deckung der Verwaltungskosten ist jedoch 

eine FHR-Gebühr fällig. 

 

1. FHR-Gebühr 
 

Die FHR-Gebühr beträgt pro Schulhalbjahr 180 € und ist jeweils im Voraus zu zahlen. 

 

2. Weitere Kosten 

� Für Bücher und andere Unterrichtsmaterialien entstehen weitere Kosten. 
 

3. Fälligkeit/Zahlungsmodalitäten 

 

Die Fälligkeiten und Zahlungsmodalitäten werden in der Rechnung mitgeteilt. 

 

4. Sonstiges 

 

Diese Gebührenordnung ist Teil des Nachtrags zum Schulvertrag. 

 

 

Darmstadt, den 15.12.2018 

 

Die Schulleitung 


